
 

 

 

Hinweise zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung (GfBU): 

 

1. Die GfBU ist in den dezentralen Struktureinheiten bis auf die Ebene der Arbeits-

gruppe (Fakultätsleitung – Institute - Arbeitsgruppe/Lehrstühle) durchzuführen.  

In den zentralen Struktureinheiten ist sie bis auf die Ebene der Referate / Stab-

stellen/ Servicebereiche/ Sachgebiete durchzuführen.  

2. Die Führungskraft ist verantwortlich für die Durchführung der GfBU.  

3. Sie wählt eine*einen Mitarbeiter*in (MA) zur gemeinsamen Durchführung der 

GfBU. Es empfiehlt sich die Einbindung des/der MA, der/die zum/zur Sicherheits-

beauftragten des Bereichs benannt wurde. 

4. Die Führungskraft und MA-Vertretung definieren zunächst alle Tätigkeitsbereiche 

der Struktureinheit (Sekretariat, Technik, Forschergruppe, Lehrende, SHKs, Ser-

vice wie Prüfungsbüro etc. (Achtung: Man denke an TVL3-Stellen)). Arbeitsplätze 

schwerbehinderter Menschen sind besonders zu berücksichtigen. 

5. Die GfBU wird durchgeführt: Bearbeitung des Fragebogens. Der Arbeitsschutz, die 

Betriebsärztin und/oder weitere Personen können beratend hinzugezogen wer-

den. Dies ist jedoch keine Pflicht! 

6. Falls Unsicherheiten bei der Bewertung auftreten bzw. es nötig erscheint, kann ei-

ne Begehung der Arbeitsräume unter Beteiligung des Arbeitsschutzes, der Be-

triebsärztin – bei schwerbehinderten Menschen auch des Inklusionsbeauftragten 

und der Schwerbehindertenvertretung - etc. erfolgen. 

7. Der bearbeitete Fragebogen ist als Nachweis aufzubewahren und auf Anfrage der 

übergeordneten Leitung, dem PR/GPR/der SBV und anderen Kontrollgremien zur 

Verfügung zu stellen. 

8. Abschließend erfolgt eine Information aller MA des betreffenden Bereichs über das 

Ergebnis der GfBU in Verbindung mit einer Unterweisung der geltenden Abstands- 

und Hygieneregeln (Rahmenhygieneplan), Regulative für schwerbehinderte Men-

schen werden entsprechend aufgenommen. Dies kann digital und/oder schriftlich 

erfolgen. Die Unterweisung ist durch die MA zu bestätigen. Die Gefährdungsbeur-

teilung ist allen MA zugänglich zu machen ggf. zu übergeben. 
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Bei Fragen wenden Sie sich an den Arbeitsschutz: https://www.ta.hu-berlin.de/webcontent:320 

Referat Arbeits- und Umweltschutz, Referatsleitung  Herr Dr. T. Hoffmann  

 

Herr Dr. U. Hartmann   

Institut für Chemie 

Institut für Biologie 

 

Herr G. Schiek   

Institut für Geographie 

Institut für Psychologie 

Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät 

Theologische Fakultät 

Juristische Fakultät 

Zentraleinrichtung Hochschulsport 

Werkstätten (alle Bereiche) 

 

Frau M. Thieme   

Universitätsleitung/Universitätsverwaltung  

Philosophische Fakultät 

Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftli-

che Fakultät 

Zentralinstitut Großbritannienzentrum 

Zentraleinrichtung Sprachenzentrum 

Zentraleinrichtung Universitätsbibliothek 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

 

Herr J. Wachtel   

Albrecht-Daniel-Thaer-Institut für Agrar- und Gar-

tenbauwissenschaften 

Institut für Physik 

Institut für Informatik 

Institut für Mathematik 

Zentraleinrichtung Rechenzentrum 

Ansprechpartner AGUM (Pflege, Umsetzung, Koor-

dinierung, Kommunikation) 

 

https://www.ta.hu-berlin.de/webcontent:320

